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Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG 
für die Entnahme von Grundwasser zur Wasserhaltung 

 

an die 
 

Stadt Wilhelmshaven 
FB 63 - Amt für Umweltschutz und Bauordnung 
Wasserwirtschaft, Boden- und Küstenschutz 
Postfach 23 53 
26363 Wilhelmshaven 

Eingangsstempel Sichtvermerke 

 63 

 63-03 

 63-03/ 

 

Antragsteller(in) / Betreiber(in) der GW-Entnahme  Planverfasser(in) 

Name, Vorname, Firmenbezeichnung:  Name, Vorname, Firmenbezeichnung: 

   
   
Anschrift:  Anschrift: 

  Planverfasser(in) 

   
   
Telefon / e-mail:  Telefon / e-mail: 

   

   

   
  zutreffendes bitte ankreuzen 
 

 
 

Hiermit beantrage(n) ich (wir) die Erlaubnis gemäß § 8 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) für: 

B
it

te
 w

e
n

d
e

n
 

 

die Entnahme von Grundwasser  zur Wasserhaltung bei folgender Baumaßnahme: 
   zu folgendem Zweck: 
 

Kurzbeschreibung der Maßnahme 
 

 

 die Wiedereinleitung des entnommenen Grundwassers  
 

  in ein Oberflächengewässer 
  in den Untergrund über Schluckbrunnen 
 

 Die Einleitung des entnommenen Grundwassers in die öffentliche Schmutz- oder Mischwasserkanalisation wird gesondert 

nach der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Wilhelmshaven bei den Technischen Betrieben Wilhelmshaven beantragt. 
  

 
 

 

Grundwasserentnahme 
 

Betroffene Grundstücke: 
 

Straße: 
 

2638__   Wilhelmshaven 
 

Gemarkung: 
 

Flur: 
 

Flurstück(e): 
 

Eigentümer: 
 

 

Verfahren zur Grundwasserabsenkung: 
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Dauer der Grundwasserentnahme: 

 

Entnahmemenge:      m³/Stunde                   m³/Tag  
 

Abhängig von der Entnahmemenge/Jahr kann eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder Vorprüfung erforderlich werden 
(sh. hierzu unter Punkt  Hinweise) 
maximale Entnahmemenge pro Jahr:      m³/Jahr 

Gesamtentnahmemenge:    m³ 
Hinweis: 
 

Für die Grundwasserentnahme wird neben der 
mengenabhängigen Genehmigungsgebühr eine 
jährliche Benutzungsgebühr nach § 21 des Nie-
dersächsischen Wassergesetzes (NWG) und Nr. 
3.1 der Anlage zu § 22 NWG erhoben. Die tat-
sächliche Entnahmemenge ist gemäß § 26 NWG 
durch geeignete Geräte zu messen, aufzuzeich-
nen und der unteren Wasserbehörde vorzulegen. 

Die Entnahmemenge wird dokumentiert durch: 
 bauartzugelassene/s Mengenmessungsgerät/e 
 Die Zulassung eines gesondert beschriebenen Verfahrens 

wird beantragt, da die Messung aus gesondert erläuterten 
Gründen unzumutbar ist. 

 

Geländehöhe (bezogen auf NN): m NN 
 

Beabsichtigte Absenkungstiefe (bezogen auf NN):  m NN 

 

Reichweite des Absenkungstrichters (Darstellung im Lageplan erforderlich): m 
 

Im Wirkungsbereich der Absenkung sind vorhanden: (Darstellung im Lageplan erforderlich) 
 

 Buschwerk Fläche: m² 
 

 Bäume 

 

Art:      

(ggf. gesonderte Auf-

stellung beifügen) 

 

Anzahl: 

   

 

 Gebäude (gemäß gesonderter Beschreibung und Darstellung im Lageplan) 
 

 Öffentliche Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen und sonstige Anlagen 
(gemäß gesonderter Beschreibung und Darstellung im Lageplan) 

 Es werden folgende Maßnahmen zur Beweissicherung getroffen:  
(ggf. nähere Beschreibung im Erläuterungsbericht) 

 

 
 

 

 Bei Auftreten von Geruchsbelästigungen durch das Zutagefördern von schwefel- und chloridhaltigem 

Grundwasser werden folgende Maßnahmen zur Begrenzung der Geruchsbelästigung getroffen: 
(ggf. nähere Beschreibung im Erläuterungsbericht) 

 

 
 

 
  

 

Wiedereinleitung in ein Gewässer 

Einleitungsstelle (Darstellung im Lageplan erforderlich) 

Grundstück: 
 

Straße, Nr.: 
 

Gemarkung: Flur: Flurstücke: 
 

Eigentümer 
 

Anschrift: 

Gewässer:  I. Ordnung   II. Ordnung Nr.:   III. Ordnung 

Name/Bezeichnung: 

Unterhaltungsverband:      Sielacht Rüstringen      Sielacht Wangerland           Gebietskennzahl: 405000 

Messtischblatt: 

 
 2314 
 2414 

Rechtswert: 
UTM-Koordinaten 

(WGS84) 3 24 
  

Hochwert: 

 59 
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Wiedereinleitung in den Untergrund (Hydraulische Bemessung ist beizufügen) 
 

Anzahl der Schluckbrunnen: (Darstellung im Lageplan erforderlich) 
 

Einleitungsmenge pro Schluckbrunnen: m³/Stunde m³/Tag 
 

Einleitungsmenge pro Schluckbrunnen: m³/Stunde m³/Tag 
  

 Ort , den       .     . 201   , 
rechtsverbindliche  

Unterschrift 
des Antragstellers/der Antragstellerin 

Bitte die nachfolgenden Hinweise unter Punkt  beachten 
  

 Hinweise: 

Das Antragsformular ist zusammen mit den nachfolgend aufgeführten Antragsunterla-
gen bei der unteren Wasserbehörde einzureichen 

(jeweils in 4-facher Ausfertigung
 [im Original vom Antragssteller und Entwurfsverfasser unterschrieben]) 

als Anlagen sind grundsätzlich


 erforderlich: 

 Erläuterungsbericht umfassende Beschreibung der Maßnahme 

 Übersichtsplan (Stadtgebiet) mit Darstellung der Lage der Baumaßnahme 

 Lageplan Maßstab 1 : 500 
auf der Grundlage des amtlichen Katasterplanes mit eingetragener Baumaßnahme, Entnahmeanlage, 
Schluckbrunnen bzw. Einleitungsstelle ins Gewässer sowie von der Maßnahme betroffener Gebäude und 
sonstiger Anlagen 

 Hydraulische Berechnung der Grundwasserabsenkung 
 Schichtenverzeichnisse des Untergrundes 
 Beweissicherungsmaßnahmen (Erläuterung der Maßnahmen) 

 
Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

● in folgenden Fällen ist gemäß Anlage 1 Nr. 13.3 zum UVPG eine Prüfung erforderlich 
   jährliche Entnahmemenge Erforderliche Unterlagen 
 

1 
Standortbezogene 
Vorprüfung 

ab 5.000 m³ 
Fachliche Bewertung zu den Krite-
rien nach Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG 

 
2 

Allgemeine 
Vorprüfung 

ab 100.000 m³ 
Fachliche Bewertung zu den Krite-
rien nach Anlage 2 zum UVPG 

 3 UVP-Pflicht ab 10.000.000 m³ Im Einzelfall abzustimmen 

(Wenn im Rahmen der Vorprüfung die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung festgestellt wird, 
sind weitere Unterlagen vorzulegen, da dann gemäß § 11 Abs. (1) WHG ein förmliches Verfahren durchzuführen ist.) 
 

 
Bei Einleitungen in ein Gewässer:  

 chemische Analyse des Grundwassers entspre-
chend der Parameterliste für Grundwasseruntersu-
chungen 

 Zustimmung der Unterlieger 
 ggf. Angaben zur Abwasservorbehandlung 

 
Bei Einleitungen in den Untergrund:  

 Hydraulische Bemessung der Schluckbrunnen 
 

 

 

 

 

 

Prüfvermerk 

 


Zur Beschleunigung des Verfahrens können weitere Ausfertigungen der Antragsunterlagen durch die Genehmigungsbehörde 

angefordert werden. 
 


Im Einzelfall können weitere Unterlagen (z.B.: baustatische Nachweise) durch die Genehmigungsbehörde angefordert werden. 


